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Bebauungsplan Nr. 196/I "Kita Burgweg" in Leverkusen-Rheindorf  
- Beschluss über die öffentliche Auslegung (beschleunigtes Verfahren) 
- Anfrage der Fraktion BÜRGERLISTE vom 09.11.11 und Stellungnahme der Verwal-
tung vom 14.11.11 (s. Anlagen)  
 
 

... 



660 FB-T-sch        14.11.11 
Reinhard Schmitz 
 66 10 
 
TBL-663-he-am          
Wolfgang Herwig 
 66 50 
 
 
 
01  
– über Herrn Beigeordneten Mues   gez. Mues 
– über Herrn Oberbürgermeister Buchhorn  gez. Buchhorn 
 
 
 
Problemkreis Kita Burgweg 
- Anfrage der Fraktion BÜRGERLISTE vom 09.11.11 
 
 
Straßenplanung Burgweg 
 
Beim Ausbau der Burgstraße wird es sich um die erstmalige Herstellung nach 
BauGB mit dem entsprechenden Beitragsverfahren handeln. Eine erstmalige Herstel-
lung einer Straße erfolgt grundsätzlich nach Beendigung der Hochbautätigkeiten, d. 
h. in diesem Fall nach Bau der Kita und der Wohnbebauung. Die dazugehörige Stra-
ßenplanung wird sich an diesen Hochbauten orientieren und wird daher frühestens in 
einem Jahr begonnen werden.  Die im Verkehrsgutachten gemachten Vorschläge 
der Straßengestaltung haben konzeptionellen Charakter und werden im Zuge der 
Planung detaillierter ausgearbeitet.  
 
Bevor die Bezirksvertretung I die Planung beschließen wird, werden die Anwohner im 
Rahmen einer Bürgerinformation beteiligt und können ihre Anregungen und Beden-
ken vorstellen. Eine kurzfristige Planung, wie in der Anfrage erwünscht, kann von 
Seiten der Verwaltung nicht geliefert werden. 
 
Entwässerung Kita Burgweg 
 
Im Jahr 2005 wurde das Regenwassernetz im Rahmen der Fortschreibung des  
Generalentwässerungsplans (GEP) neu berechnet. Das Ergebnis für den Burgweg 
war, dass die Regenwasserkanäle noch ausreichend leistungsfähig sind. Diese  
Erkenntnis wurde auch dem Fachbereich Stadtplanung und Bauaufsicht im Rahmen 
einer Stellungnahme zur "5. Änderung des Bebauungsplanes 39/77/I, Unterstraße" 
am 20.05.2005 mitgeteilt. 
 
Bis zur hydraulischen Neuberechnung im Jahr 2005 stützte sich die Beurteilung der 
Leistungsfähigkeit der Regenwasserkanäle auf eine Berechnung aus dem Jahr 1994. 
Damals wurde im Rahmen der Aufstellung des Generalentwässerungsplans, das 
Netz berechnet und als hydraulisch sanierungsbedürftig eingestuft. 
 
 



Die Berechnung im Jahr 1994 wurde mit einem damals zeitgemäßen 
Berechnungsprogramm durchgeführt. Für die Berechnung im Jahr 2005 konnte, 
aufgrund der rasanten Entwicklung im Bereich der Mikrocomputer, ein moderneres 
und rechenintensiveres Programm zur Anwendung kommen. Dieses Programm 
liefert Ergebnisse, die besser die tatsächlichen Verhältnisse beschreiben. In diesem 
Fall war das Ergebnis, dass die hydraulische Belastung nur so hoch ist, dass die  
Kanäle nicht saniert werden müssen. Grundlage dieser Beurteilung ist das Arbeits-
blatt 118 der "Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V." 
(DWA A-118). 
 
Die TBL berechnen sukzessiv die Kanalnetze mit dem moderneren Berechnungsver-
fahren. Ziel ist es, aufgrund der genaueren Rechenergebnisse, bürgerfreundliche 
Lösungen in dem Sinn zu finden, dass der Anschluss an das Kanalnetz ermöglicht 
wird bzw. die Kanalvergrößerungen auf das notwendige Maß zu begrenzt werden. 
 
gez. Gerlich  
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